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Mr. 9. XVI l. Jahrgang. 1. September 1909.
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In den Veröffentlichungen deS deutschen

Gesundheitsamtes sind volkstümliche Belch

rangen über das Schnrlachfieber mit-

geteilt worden. Da diese heimtückische Krank-

heit, welche von Laien noch immer viel zu

gering geachtet und namentlich von Natur-

heilschwärmern als ein durchweg nur „leichtes"
Uebel taxiert wird, so dürften jene Belehrungen

auch hier am Platze sein. — Die empfohlenen

Maßnahmen sind allerdings sehr strenge und

in der Praxis schwer vollständig durchzuführen.

Irrige Knncikmen. Die Mehrheit unserer

Familien macht sich von der Scharlachgefahr
keine genaue Vorstellung', sie glauben, daß

es eine unwichtige, sehr leichte Krankheit ist,

daß alle Kinder unausbleiblich von ihr be-

fallen werden, daß Absondernngs- oder Des

infektionsmaßnahmen nicht erforderlich sind,

daß der Kranke weder der Bettrutze noch

einer besondern Ernährung, noch ärztlichen

Beistandes bedarf oder auch nur des Aus-

gehens sich zu enthalten habe. Bei solchen

irrigen Annahmen läuft der Kranke eine er-

heblichc Gefahr und verträgt den Anstccknngs-

stvff, wohin er sich begibt.

pklicltt à 0r?tss. Jeder Arzt hat die

unabweisbare Pflicht, gemäß den in Kraft
befindlichen Bestimmungen, von jedem Schar-

lachfallc oder scharlachverdächtigen Falle, zu

welchem er gerufen ist, bei Geldstrafe für
Zuwiderhandlungen sofort Kenntnis zu geben.

Crkorànis cler luàliung eines 0r?tes.
Wenn in einem Hause ein Scharlachfall auf-

tritt, nehme man, so gutartig er auch er-

scheinen mag, alsbald die Dienste eines Arz-
tes in Anspruch. Man zögere nicht zu lange,

damit die Hilfe nicht nutzlos werde. Auch

wirtschaftlich betrachtet, ist rechtzeitiger Bei-

stand vorteilhafter, möge der Fall zur Hei-

lung oder zum Dode führen. Die beklagcns-



ltE' Das Role Kreuz,

werten Folgen eines vernachlässigten Schar-
lnchfallcs können bei ärztlichem Beistande
vermieden werden,

Hci5 Zclmrlcick ilt. Scharlach ist eine eigen-

artige, akute, durch Fieber, roten Ansschlag

ans der Hallt und Halsentzündung von ver-

schiedener Stärke gekennzeichnete Krankheit,
Ter Krankheitserreger des Scharlach ist noch

unbekannt. Im allgemeinen gewährt einmaliges

lleberstehcn Schutz vor erneuter Erkrankung.

Zlàckung. Scharlach ist sehr ansteckend,

verbreitet sich schnell von Person zu Person,

wird meist eine Woche nach ersvlgter Erkran-

knng erkennbar lind befällt vornehmlich Kinder
im Alter von zwei bis zehn Jahren. Weniger

häufig ist er bei Kindern unter 1 Jahr und

bei Erwachsenen.

Ois tircmlàit ilt vermsickbcir. Er ist eine

vermeidbare Krankheit, d, h. man wird nicht

so leicht von ihm befallen, wenn man die

zu seiner Vorbeugung dienenden Regeln sorg-

fältig beobachtet. Ta er sehr infektiös siibcr-

tragbar) ist, kann man seine Verbreitung durch

angemessene Absonderung der Kranken und

Vernichtung des Anstecknngsstoffes vor seiner

Verstreuung beschränken,

Cltern unck ketirsr. Den Eltern und Leh-

reru, welche Kinder in ihrer Obhut haben,

liegt es ob, sie auch vor Krankheit zu bc-

wahren. Es ist streng darauf zu halten, die

Kinder von Scharlachkranken und den von

ihnen stammendeu Gegenständen zu entfernen.

Wenn Kinder einer verseuchten Familie die

Schule besuchen, so müssen sie zu Hause bc-

halten und der Gcsundheitsbehörde muh hier-

von Nachricht gegeben werden. Ebenso sind,

wenn die Krankheit in der Schule vorgekom-

men ist, die Kinder daraus fern zu halten

und Anzeige darüber zu erstatten.

Selàrlià Otieoris. Nicht wenig Mütter

huldigen der Ansicht, daß sie ihre Kinder

ungestraft der Scharlachansteckung aussetzen

können, da „es besser sei, daß sie die Krank-

hcit in der Kindheit bekommen". Diese Theorie

ist für jede Krankheit unhaltbar; bezüglich

des Scharlachs ist sie fast ein Verbrechen,

Oie leickten kmllö. Die leichten Scharlach-

fälle sind, weil sie bisweilen sehr schwer fest-

zustellen sind oder unbemerkt verlaufen oder

weil sie nicht nachdrücklich behandelt werden,

die wirksamsten Verbreiter des Ansteckungs-

stoffeS. Aus einem gutartigen kann ein an-

derer tätlicher Fall entstehen. Die Verbrei-

tnng einer Epidemie ist oft auf die Vermach-

lässignng leichter Fälle zurückzuführen.

Oie kàeàûiàng. Da die Halsent-
zündnng eines der ersten Zeichen des Schar-
lachS ist, müssen während des Herrschens

einer Epidemie alle Kinder, welche über den

Hals klagen, als verdächtig angesehen werden,

solange die Krankheit nicht festgestellt ist.

Immer cmltecksnck. Scharlach ist von

Anfang an während des ganzen Verlaufes
ansteckend, bis jede Spur davon aus dem

Halse, der Nase, der Haut und den Nieren

verschwunden ist. Er kann durch direkte Bc

rührung mit den Kranken, mit den Personen,

welche selbst sehr kurze Zeit in der Wohnung
gewesen sind, mit den Geräten, Gegenständen

oder Spielsachen, welche im Zimmer oder in

dessen Nähe gewesen sind, erworben werden.

gnltöckungzvermittlsr. Genesende, welche

vorzeitig auf die Straße gehen, sind wirk-

same Verbreiter der gefährlichen Krankheit,

sie gefährden sich und andere.

Oie lUilcti. Der Milch teilt sich die Ueber-

tragungskraft ebenfalls mit, wenn sie in der

Nähe des Kranken gewesen oder in einer

Molkerei in unmittelbarer Nähe eines Krank-

heitsfalles gekauft ist. Es empfiehlt sich da-

her, daß sich die Familien immer der Her-

kunft der Milch, welche sie genießen, ver-

gewissem und solche vollständig vermeiden,

welche sie für verdächtig halten.

Osr ìîrcmlàitzksim ocker à ìircmk-

llsitsgikt. Der Krankheitskeim oder das Krank-

heitsgift des Scharlachs ist im Atem des

Kranken, im Mund-, Rachen- und Nasen-
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schleim, in den DarmanSleerungen, im Harn
nnd in den Abschuppungshäntchen enthalten.
Der Fußboden, die Wände und die Decke

des Zimmers, solange er'sich darin befindet,

besonders das Bettzeug und andere Gewebe,

die Geräte, mit denen der Kranke in nähere

Berührung gekommen ist, werden verseucht

und bleiben es bis zur Vernichtung des Krank-

heitskeimes durch die Desinfektion.

Dellen lrsbsnskcitiigksit. Der Krankheitö-
keim des Scharlachs hat eine große Lebens-

fähigkeit. Die verseuchten Gegenstände können

die Krankheit noch monatelang, nachdem

sie nach weit entfernten Orten gebracht sind,

verbreiten. Alan bat sogar behauptet, daß er

in Briefen nnd Zeitungen mittels der Post
verbreitet werden kann.

Der srlte ?cill. Gin erster Scharlachfall
an einem Orte ist niemals auf Einflüsse des

Bodens oder der Luft zurückzuführen, sondern

regelmäßig aus den eigenartigen Keim, den

Anstecknngsstoss. Mit andern Worten - Schar-
lach entsteht nur durch Ansteckung von einem

vorher vorhandenen nahen oder entfernten

Fall derselben Krankheit.

köcis mit lien Kiliàn ?u tun ilt. Bebn

Auftreten eines Scharlachfalls in einer Fa-
milie sollten die gesunden Kinder sofort in
ein anderes Haus geschickt werden, wo Kin-
der oder zur Ansteckung geneigte Personen

nicht vorhanden sind. Zuvor sind sie voll-
ständig zu baden und sauber anzukleiden, da-

mit sie nicht Krankheitskeime mitführen. Ihre
übrige Kleidung ist ans dem Hanse zu ent-

fernen und durch Kochen in Wasser und

Seife zu desinfizieren oder der Tesinfektions-
anstatt zu übersenden. Die Kinder selbst sollen

von ihrer Wegschaffnng an gerechnet minde-

stens zehn Tage vom Publikum abgesondert

werden.

klnlteckungsciuellsn. Alle Anstecknngs

gncllen sind zu meiden. Insbesondere ist nicht

außer acht zu lassen, daß auch Erwachsene,

welche verhältnismäßig weniger für die Krank-

heit empfänglich sind, sie gleichwohl, wenn
sie den Keimen auch noch so kurze Zeit aus-
gesetzt waren, ans andere übertragen können.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, daß

Aerzte und Wärterinnen, bevor sie das Haus
eines Kranken verlassen, die gebotene Borsicht
üben, sich sorgfältig zu desinfizieren, damit

sie nicht zu Trägern des Krankhcitsgiftes
werden.

Meinung lies Verkehrs. Wer in einem

verseuchten Hause gewesen ist, muß, selbst wenn

er die Wohnung des Kranken nicht betreten

hat, ebenso wie die Genesenden, sich des Ber-
kehrs mit dem Publikum, besonders mit jn-
gendlichen Personen, enthalten und Schulen,
Kirchen, Theatern, sowie andern Versamm-

lnngsortcn fernbleiben.

5àulen uiick kskrsr. Kinder, in deren

Wohnung es einen Scharlachfall gibt, dürfen
die Schule nicht eher besuchen, als bis

sie ein Zeugnis ber Gesundheitsbehörde er-

halten haben, in welchem sie von derselben

dazu ermächtigt werden und ausgesprochen ist,

daß die Wohnung in geeigneter Weise deS-

infiziert worden ist. Der Direktor der Schule
soll angemcssenerweise zuerst eine Ansschlies-

sungsverfügung und nachher eine Ermächti-

gung zu ihrer Zulassung erhalten. Die Lehrer
können der Gesundheitsbchörde einen wert-
vollen Dienst dadurch leisten, daß sie jedes

in ihren Lehrräumen beobachtete Kind mit
verdächtigen Erscheinungen melden.

Mlvlàrulig. Beim Auftreten des Schar-
lnchs in einem Hanse ist der Kranke von

^ allen, ausschließlich der Pflegeperson, abzn-

sondern. Bon Krankenwärtern soll möglichst

nur einer gehalten werden. Schwere und

leichte Fälle sind in gleicher Weise abzuson-

dern. Der Kranke soll, wenn es angeht, in
einein gut gelüfteten, hohen nnd von den

übrigen Lokalitäten möglichst getrennten Raume

untergebracht werden. Mit Ausnahme der

Aerzte soll niemand die Wohnung betreten,

^ und die Krankenwärterin soll sich möglichst
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von der übrigen Familie fernhalten. Die der-

selben angehürigen Personen sollen während
der Krankheit weder Besuche machen noch emp-

fangen. Jeder von ihnen kann den Krank-

heitskeim verbreiten.

Die Tür. Ein gutes Mittel zur Vervoll-

ständigung der Absonderung ist. im Eingang

zu dem Raum nach Art eines Vorhanges ein

ständig mit einer starken Karbolsäurelvsnng
benetztes Tuch aufzuhängen.

Möbel uiiü lonltige Segenltäncls. Im
Krankenraum sind nur die unerläßlichen Mo-
bcl und sonstigen Gegenstände zurückzulassen.

Fnßteppiche, Vorhänge. Teppiche. Gewebe und

KlcidungSgegcnstände, tvclche nicht gebraucht

werden, den Krankhcitskcim aufnehmen und

zurückhalten können oder unter der Deüinfek-

tion leiden, sind aus dem Gemach, in welchem

der Kranke untergebracht werden soll, zuvor

zu entfernen.

lleberkübrung iN8 timnkenticius. Wenn

Scharlach in der Wohnung einer Familie
ansbricht. welcher die Möglichkeit zur Abson-

derung und angemessenen Behandlung des

Falles fehlt, in einem Nachbarhausc von

Gasthäusern. Asylen und andern Orten mit

starkem Verkehr, soll, der Kranke in einen:

Krankenhanse untergebracht werden.

VoriicbtZlncihrsgà à tircinkeiììâteriii.
Die Krankenwärterin soll während der Pflege
des Falles nur waschbare Kleider tragen:
sie hat ihre Hände sorgfältig zu waschen und

vollständig zu desinfizieren, sobald sie mit

dem Kranken in Berührung kommt und bevor

sie zu speisen geht, was in demselben Raume

nicht geschehen soll.

Desinfektionsmittel. Ständig soll warmes

Wasser in reichlicher Menge und eine genü-

gcnde Menge einer Lösung guten Chlorkalks

zur Hand sein: von letzterer ist eine Viertel-

flasche voll in das Speibecken und das Nacht-

geschirr zu gießen, welche zur Aufnahme des

Schleims und der Ausleerungen des Kranken

dienen. Am Ansgange des Raumes stelle man

Becken mit geeigneten Desinfektionsmitteln

zum Gebrauche deS ArzteS auf.

Mîà uncl Sercite. Man entferne aus
dem Raum keinen Gegenstand, ohne ihn vor-
her desinfiziert zu haben, besonders nicht

Bett- und Kleiderwäschc. Geschirr, Gläser,

Löffel und andere Gebrauchssachen des Kran-
ken.

Vorlicktsmahregeln. Der Schleim ober

die Absonderungen des Halses und der Nase

sollen in Tüchern von geringem Wert behufs

Verbrennens oder in Gefäßen, welche die Des-

infektionslösung enthalten, gesammelt werden.

keinksit à Haukes. Das ganze Haus
muß sauber, trocken und gut gelüftet gehalten
werden. Die Sauberkeit wirkt immer ebenso

sehr auf die Vorbeugung wie auf die Mil-
derung der Krankheit. Die Abtritte, Leitungs-
röhren, Abzugsgruben, Gußstcine usw. find
für den Gebrauch bereit, ventiliert und des-

infiziert zu halten. Bei der Reinigung soll

man zuerst den Boden mit einer DeSinfektions-

lösung übergießen, um den Staub zu besei-

tigen, und die Möbel sollen nicht entfernt
werden, man soll nur ein mit einer milch-

kaffeefarbigen Kreolinlösnng benetztes Tuch
darüberdecken.

Knickungen uncl 5albungen. Während
der Abschnppnngszcit oder in der Regel am

vierten Tage des Auöschlages empfiehlt es

sich, vorbehältlich der gegenteiligen Meinung
des Arztes, den Kranken am ganzen Körper
mit lauwarmem Wasser und Seife abzuwaschen

und dann mit Vasclin und einem milden

antiscptischen Mittel Anzureiben, was dein

Kranken angenehm ist und die Verbreitung
der kleinen Hautschuppen, welche eine häufige

Anstccknngsqnelle bilden, in die Luft hindert.

kälter. Wenn sich die Genesung einstellt,

soll dem Kranken unter Zustimmung des

behandelnden Arztes jeden dritten Tag ein

lauwarmes Vollbad gegeben werden, wobei

man ihm den Kopf sorgfältig wascht, und

alsdann sind die Oeleinreibuugcn vorzunelynen.
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Beim Verlassen des Raumes bekleide mau

ihu nach vorgängigcm Bade mit Kleidern,

welche sich darin während der Krankheit nicht

befunden haben, und entferne keinen Gegen-

stand ohne vorherige Desinfektion. Die Kran-
kenwärtcrinnen sollen diese letzteren Maßregeln
sorgfältig beobachten.

Oer Seneienlls. Wenn der Genesende ein

Kind ist, darf ihm der Schulbesuch oder das

Zusammenkommen mit andern Kindern nicht

früher gestattet werden, als bis von der Ge-

snndheitsbehörde aus bescheinigt ist, daß min-

destenS sechs Wochen seit dem Auftreten des

Hautansschlages vergangen sind, Abschuppung

nicht mehr stattfindet, Ausfluß aus dem Ohr,

Trübung des Harns und sonstige /folgen der

Krankheit nicht bestehen.

Mlctiuppung. Alle Scharlachgenesendcn

sind gefährlich. Die Abschuppung vollzieht
sich meist in großen Hautsetzen, oft aber auch

in so dünnen Häntchen wie Reispnlver, welche

im Luftraum hernmflattern und ein Verbrei-

tungsmittel der Krankheit bilden. Da dieser

Znstand viele Tage dauern kann, ist es vor-
teilhast, dann erst die Desinfektion des Kran-
kenraumes vorzunehmen und jene der Woh-

nting erst folgen zu lassen, wenn der Kranke

aufgehört hat, eine Anstccknngsguelle zu sein.

Mitteilung an à Seiunclkeitzbekorlle.
Beim Ansgang des Falles in Heilung oder

in Tod ist die Gesundhcitsbehördc behufs

Veranlassung der Desinfektion des Zimmers
j oder der Wohnung, der Kleidung und der

vom Kranken und seinen Wärtern gebrauchten

Gegenstände sofort zu benachrichtigen. Bevor
die Wohnung nicht von der Gesnndheits-

behörde freigegeben ist, darf sie von nieinan-

dem benutzt werden.

Mahnatimsli bs2üglicti 6er llsicks. Im
Falle des Todes ist die Leiche in Leinwand
oder ein Bettuch, das in eine starke Lösung

von Chlorkalk oder Sublimat getaucht ist, zu
' hüllen. Sie ist in einen Sarg zu bringen,

welcher luftdicht verschlossen werden muß und

nachher nicht mehr geöffnet werden darf. Die

Beisetzung soll unter Anwesenheit möglichst

weniger Personen erfolgen und zwar bald

nach dem Tode. Dabei ist zweckmäßig, zu

empfehlen, daß das Leichengesolge sich nicht
im Hause aufhalte, sondern das Heraus-

bringen der Leiche draußen erwarte, und daß

keinenfalls Kinder der Beerdigung beiwohnen.

Die Direktion à lctiwc

hat Tonnerstag den 29. Juki in Ölten Sitzung
gehalten. Aus dem reichhaltigen Traktanden-

Verzeichnis seien folgende Geschäfte hervor-

gehoben.

1. Wahl eines ärztlichen Adjunkten
des Zentralsekrctärs. Aus ll in Betracht
fallenden Bewerbern wurde gewählt Herr Dr.
C. Jschcr, Arzt in Bern, mit Amtsantritt
auf I. Oktober Ilwll.

2. Der neu gegründete Zweigvercin
Freiburg vom Roten Kreuz wird auf
sein Gesuch in den Zcntralvercin aufgenommen.
Seinen Statuten wird die Genehmigung der

Direktion erteilt.

iierilàn Koten kreuiez
ll. Vercinsz ci ts ch r i ft „Das Rote

Kreuz". Die Pcstalozzigcsellschaft in Zürich,
die bisher die Gratisbeilage „Am Hänslichen
Herd" geliefert hat, kündet dem Roten Kreuz
den bisherigen Vertrag und teilt mit, daß

sie, infolge erhöhter Herstellungskosten, den

Preis um 50 Rappen per Jahr erhöhen

müsse, wenn sie nicht Geld darauf legen wolle.

DieTelegiertenversammlung des schweizerischen

SamariterbnndeS hat ihrerseits an die Direktion

den Wunsch gerichtet, es möchte „Das Rote

Kreuz" monatlich zweimal, statt nur einmal

tzeransgegeben werden, eventuell sei mit der

Vereinszeilschrift „Am Häuslichen Herb" ein
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